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Beschluss-Nr.: Bh-20-344/23

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkheide beschließt die

 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2023

gemäß § 68 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18.12.2007
(GVBl. I S. 286).   

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Für die Gemeinde Borkheide wird der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß
§ 68 BbgKVerf i.V. mit § 12 KomHKV erforderlich, um die kommunalrechtlichen
Voraussetzungen (Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung gemäß § 73 BbgKVerf) zur
Beauftragung einer Containerlösung zur Sicherung des Schulbetriebes für das kommende
Schuljahr 2024/2025 zu schaffen und damit die erforderlichen Raumkapazitäten zur
Verfügung zu stellen.

Die Investitionsauszahlung für diese Containerlösung soll im Jahr 2024 erfolgen. Für die
Finanzierung dieser Investition ist ein Kredit im Jahr 2024 eingeplant worden.

Die Nachtragssatzung ist genehmigungspflichtig
   


